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Beitrittserklärung

Name Vorname

Geburtsdatum

bei Betrieben/ Einrichtungen :

Anschrift:

Wohnort: a

Hiermit erkläre(n) ich/ wü meine/ unsere Mitgliedschaft
im Fõrderverein der Feldberger Schulen e.V.

Mit der Satzung vom25.02.2004 erklär{n) ict/ wir uns einverstanden. Auszüge aus der Satzung siehe
unten.

Datum: Unterschrift:

Auszüge aus der Satzung des Fördemereins der Feldberger Schulen e.V.

$ 2 Aufgaben und Ziele

1. Zweckdes Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung. Dieser Zweck wird verwirklicht durch
die ideelle und materielle Unterstfitzung der Feldberger Schulen. Insbesondere ist es Aufgabe des
Vereins:

die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus im Zusammenwirken mit den Elternverfietungen zu
förderr¡

den Kontakt zwischen ehemaligen Schtilern I Schlllerinneq Eltern" Freunden und Gönnern zu pfleger¡

die Schulen in ihrem wèiteren Aufbau und Ausbau in jeder Weise zu fördern, sie insoweit zu unterstätzen,
als der Schultrãger nicht zur Kostenerstattung beansprucht werden kann, insbesondere bei der Beschaffirng
a¡sãtzlicher Leb¡- und Lernmittel von Preisen und Prãmien für lVettbewerbe der Schule auf geistþem,
musÍschem und sportlichem Gebiet sowie der Wtirdigung von besonderem sozialen Verhalten,

Schtllerlnnen in besonderen Fällenwirtschaftliche Hilfe zum Ausgleich sozialer Härten zu leisten,

Verarntaltungen und Einrichtungen der Schuleq der Eltern uld der Schtiler zu unterstiltzer¡

dÍe Öffentlichkeitsarbeit der Schulen zu untersttltzen.

$ 3 Gemeinnützigkeit
Zweckdes Vereins ist die Wahrnehmung und Förderung der in $ 2genannten Ziele und Aufgaben. Der Verein

verfolgt keine eþnwirtschaftlichen Zwecke. Die zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen Mittel
erwirbt der Verein durch Mitgliedsbeiûi,tge, durch Geld- und Sachspenden, Die Mittel des Vereins dllrfen nur ftir
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden
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